
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Leverkusen  

 

15. Änderung des Flächennutzungsplans  

Stadtteil Steinbüchel, Bereich „Bohofsweg“  
 

 

Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

und  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie  

Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf 
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Hinweis zum Verfahren der 15. Änderung des FNP: 

 
Die eingegangenen Schreiben der Behörden und Träger öffentlicher Belange mit zustimmenden 

Stellungnahmen oder der Mitteilung, dass keine Betroffenheit besteht, werden nachfolgend nicht 

dargestellt, da kein Erfordernis zu einer Abwägung und Beschlussfassung besteht. 
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I/A  Äußerungen der Öffentlichkeit 

 

Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BauGB kann von der Unterrichtung und Erörterung der 
Öffentlichkeit abgesehen werden, wenn diese bereits zuvor auf einer anderen Grundlage 
erfolgt ist. 

Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit der Änderung des Flächennutzungsplans wäre 
inhaltlich lediglich eine formale Wiederholung der für das Bebauungsplanverfahren 
durchgeführten frühzeitigen Beteiligung. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für das ursprünglich 
betriebene Bebauungsplanverfahren 233/III „Mathildenhof - östlich Bohofsweg wird daher 
als frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für das Änderungsverfahren des 
Flächennutzungsplans gewertet. 

 

(siehe hierzu Vorlage 2025/0049) 
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I/B Äußerungen der Behörden 

B 1 Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG vom 08.11.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die in der Äußerung aufgeführten Hinweise betreffen nicht die Ebene der 

Flächennutzungsplanung und sind in den nachfolgenden Verfahren zu beachten.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 2 Geologischer Dienst NRW vom 09.11.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis zur Erdbebengefährdung wurde sowohl in die Begründung als auch in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Äußerung wird gefolgt. 
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B 3 Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 vom 29.11.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Punkt a) wird auf das parallel betriebene Bebauungsplanverfahren verwiesen. 
Zu Punkt b) wird auf das parallel betriebene Bebauungsplanverfahren und die Aussagen im 
Umweltbericht zur 15. Änderung des FNP verwiesen. 
Zu Punkt c): Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Zu Punkt d): der redaktionelle Fehler wird korrigiert. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 4 Landwirtschaftskammer NRW vom 07.12.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die in der Äußerung aufgeführten Hinweise betreffen nicht die Ebene der 

Flächennutzungsplanung und sind in den nachfolgenden Verfahren zu beachten.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 5 BUND, NABU, LNU vom 07.12.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die mangelnde Flächenverfügbarkeit für Kitas im Stadtgebiet macht es zwingend notwendig, 
im Sinne einer sinnvollen Verteilung im Stadtgebiet auch an diesem Standort das 
Planungsrecht über eine Flächennutzungsplanänderung und einen parallel betriebenen 
Bebauungsplan zu schaffen. Ein Alternativstandort in integrierter städtebaulicher Lage steht 
nicht zur Verfügung. 
Dies gilt analog für den Bedarf an Wohnbauflächen. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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B 6 Fachbereich Umwelt vom 07.12.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die in der Äußerung aufgeführten Hinweise betreffen nicht die Ebene der 

Flächennutzungsplanung und sind in den nachfolgenden Verfahren zu beachten.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 


